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Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
(DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück  

55545 Bad Kreuznach,  
16.08.2021 

Abteilung Landentwicklung und Ländliche 
Bodenordnung 

Rüdesheimer Straße 60-68  
Telefon: 0671/820-555 

Flurbereinigungsverfahren 

Nierstein-Plateau 
Aktenzeichen: 91439-HA2.4. 

Telefax: 0671/820-500 
E-Mail: DLR-5@drl.rlp.de 
 

 
 

Einladung zur Wahl des Vorstandes 

der Teilnehmergemeinschaften 
 
 
Mit dem Flurbereinigungsbeschluss vom 24.04.2007 sind gemäß § 16 des Flur-
bereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), in der 
zurzeit gültigen Fassung, die 

Teilnehmergemeinschaften der Flurbereinigungsverfahren 

Nierstein-Plateau  
 

als Körperschaft des öffentlichen Rechts entstanden. Im Jahr 2014 wurde von der 
Teilnehmerversammlung festgelegt, dass im Jahr der Zuteilung des Abschnittes. Nierstein 
Plateau Proj. IV ein neuer Vorstand der Teilnehmergemeinschaft gewählt werden soll.  

Gemäß § 21 FlurbG sind für die Teilnehmergemeinschaften ein aus mehreren Mitgliedern 
bestehender Vorstand und für jedes Vorstandsmitglied ein Stellvertreter zu wählen. 

Hiermit werden die Teilnehmer (Eigentümer und Erbbauberechtigte) der zu den 
Flurbereinigungsgebieten gehörenden Grundstücke zu der 

WAHL DES VORSTANDES DER TEILNEHMERGEMEINSCHAFT 

eingeladen, die  

 

am Donnerstag, den 09. September 2021,  

um 19:00 Uhr, 

im „Haus der Gemeinde“,  

Gutenbergstr. 11, 55283 Nierstein 

 

 
stattfindet. 
 

Die Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden von den im Wahltermin an-

wesenden Teilnehmern oder Bevollmächtigten mit der Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gewählt. Jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat eine Stimme. Gemein-
schaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gewählt sind diejenigen, welche die 
meisten Stimmen erhalten. 

Hinweise Corona 
Der Termin wird unter Beachtung der aktuellen Abstands- und Hygienegebote ent-
sprechend der Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden 
Fassung durchgeführt. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist bis zum Sitzplatz zu tragen. 
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Ferner bitten wir einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Weiter wird darum gebeten, 
dass ausschließlich wahlberechtigte Personen an dem Termin teilnehmen, um die 
Personenanzahl möglichst gering zu halten. Personen mit akuten Symptomen können 
nicht teilnehmen bzw. müssen sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen 

Der Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Covid19 Tests bzw. einer 

vollständigen Impfung oder Genesung sind bei der Veranstaltung vorzuweisen.  

Aufgrund der Corona-Situation kann eine kurzfristige Verlegung des Termins nicht aus-
geschlossen werden, daher wird um vorherige Anmeldung und Mitteilung der 
Kontaktdaten zur eventuellen Nachverfolgung unter folgender E-Mail-Adresse: 

axel.mombrei@dlr.rlp.de gebeten.  
 
Bevollmächtigte haben sich im Wahltermin durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen. 
Die Unterschrift des Vollmachtgebers ist von einer beglaubigungsbefugten Stelle (z. B. 
Verbandsgemeindeverwaltung, Gerichts- oder Polizeibehörde) amtlich zu beglaubigen; die 
amtliche Beglaubigung ist gemäß § 108 FlurbG kosten- und gebührenfrei. Vollmachts-
vordrucke sind sowohl beim DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Rüdesheimer Straße 60-
68, 55545 Bad Kreuznach, als auch bei der Verbandsgemeinderverwaltung Bodenheim 
oder der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz und auf der Homepage des DLR 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (www.dlr-rnh.rlp.de >> Direkt zu: Bodenordnungsverfahren 
>> 91439 Nierstein-Plateau) erhältlich. 

 

Soweit die Wahl im Termin nicht zustande kommt, kann die Flurbereinigungsbehörde die 
Mitglieder des Vorstandes nach Anhörung der landwirtschaftlichen Berufsvertretung 
bestellen. 
 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
 
 

Nina Lux 
(Gruppenleiterin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlichung nicht in Gang gesetzt. Maßgebend ist die 

Veröffentlichung in den amtlichen Bekanntmachungsorganen. 

http://www.dlr-rnh.rlp.de/

